
Informationen nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung

zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Verantwortlicher: Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Nägelsbachstr. 1, 91052 Erlangen, E-Mail: poststelle@erlangen-hoechstadt.de, Telefon: 0 91 31 / 80 3-0

Datenschutzbeauftragter: Datenschutzbeauftragte/r des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, Nägelsbachstr. 1, 91052 Erlangen, E-Mail: datenschutz@erlangen-hoechstadt.de, Telefon: 0 91 31 / 80 3-0

Abteilung, 

Sachgebiet

Verarbeitungstätigkeit Zweck der Verarbeitung und 

Rechtsgrundlage

Kategorien der zu 

verarbeitenden 

personenbezogenen 

Daten

Kategorien der 

betroffenen Personen 

(Empfänger)

Kategorien der Empfänger, denen die 

personenbezog. Daten offengelegt worden 

sind oder noch offengelegt werden, einschl. 

Empfängern in Drittländern oder 

internationalen Organisationen

Übermittlung von 

personenbezog. Daten 

an ein Drittland oder 

an eine internationale 

Organisation 

Vorgesehene Fristen 

für die Löschung 

(Vernichtung) der 

verschiedenen 

Datenkategorien

71 Belehrung nach § 43 IfSG Erteilen einer Bescheinigung 

zum Umgang mit 

Lebensmitteln § 43 IfSG

Name, Vorname, 

Geburtsdatum, 

Anschrift und 

Arbeitgeber

Personen, die 

Lebensmittel 

gewerblich 

verarbeiten oder 

herstellen

Berechtigte Bedienstete der Behörde, 

Berechtigte Mitarbeiter der 

Lebensmittelüberwachungsbehörden, 

Landesamt für Gesundheit und 

Verbraucherschutz

keine 10 Jahre

71 öffentlich-rechtliche 

Unterbringungen nach Art. 

5, 11 und 16 BayPsychKHG 

Das BayPsychKHG zielt auf die 

Weiterentwicklung und 

Stärkung der psychiatrischen 

Versorgung in Bayern ab. Die 

öffentlich-rechtliche 

Unterbringung dient der 

Heilung der untergebrachten 

Person und der 

Gefahrenabwehr. Art. 5 

BayPschKHG

Name , Vorname, 

Anschrift , 

Geburtsdatum, 

Gesundheitsstatus des 

Betroffenen, Name, 

Vorname, Anschrift 

von Bezugspersonen,

Personen mit psychen 

Erkrankungen

beteiligte Polizeibehörden, beteiligte 

Gerichte, beteiligte Kreisverwaltungen, 

beteiligte Kliniken und Ärzte gem Art. 31 

BayPsych KHG ist Art. 34 BayMRVG 

anwendbar.

keine 10 Jahre



71 Anzeigepflicht der 

Gesundheitsberufe 

Berufsaufsicht im engeren 

Sinn über Ärzte, Zahnärzte, 

Apotheker, Psychologische 

Psychotherapeuten, Kinder- 

und Jugendlichen-

psychotherapeuten und 

Angehörige der sonstigen 

gesetzlich geregelten 

nichtärztlichen Heilberufe,

Überwachung des Verbots der 

unerlaubten Ausübung der 

Heilkunde,

Vollzug der Vorschriften über 

die Meldepflichten,

Art. 12,18 GDVG

Name, Vorname, 

Geburtsdatum, 

Anschrift, ggf. die 

Betriebsstätte (z. B. 

Praxis) sowie Filialen

 Ärzte, Zahnärzte, 

Apotheker, 

Psychologische 

Psychotherapeuten, 

Kinder- und 

Jugendlichenpsychoth

erapeuten und 

Angehörige der 

sonstigen gesetzlich 

geregelten 

nichtärztlichen 

Heilberufe, sowie 

Heilpraktiker

Berechtigte Bedienstete der Behörde, Stadt 

Erlangen- Ordnungs- und Rechtsamt, 

Regierung von Mittelfranken

keine nach Beendigung  der 

Berufsausübung 10 

Jahre

71 Medzinalaufsicht, 

Bescheinigungen nach 

dem Schengener 

Abkommen                 BtMG 

§§ 13, 15, 16, 19

BtMVV §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ZustVAMÜB §§ 1, 4

Die Überwachung des 

Betäubungsmittelverkehrs in 

Apotheken, ärztlichen und 

zahnärztlichen Praxen, 

Krankenhäusern, Alten- und 

Pflegeheimen, Hospizen, 

Einrichtungen der 

spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung, 

Einrichtungen der 

Rettungsdienste sowie 

Einrichtungen, in denen eine 

Behandlung mit dem 

Substitutionsmittel 

Diamorphin stattfindet

Name, Vorname, 

Geburtsdatum, 

Anschrift, ggf. die 

Betriebsstätte (z. B. 

Praxis) sowie Filialen

Apotheken, 

Filialapotheken, 

Einrichtungen , die 

unter Art. 2 des 

PfleWoqG fallen, 

Privatpersone, die 

beabsichtigen 

Betäubungsmittel als 

Medikament ins 

Ausland mitzuführen

Berechtigte Bedienstete der Behörde, 

Bayerische Mittelbehörden (Regierungen), 

Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaften

Keine  im Rahmen des 

Schengener 

Abkommens bei 

Medikamentmitführun

g  Auskunftserteilung 

an die jeweils 

betroffenen 

Zollbehörden auf 

Nachfrage

bei Betrieben:              

nach Betriebsaufgabe     

10 Jahre          

Bescheingung nach 

dem Schengener 

Abkommen                 5 

Jahre



71 FQA Heimaufsicht Überwachung der 

Altenhilfeeinrichtungen und 

der Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung, 

sowie Suchthilfeeinrichtungen  

Art 11, 12 PfleWoqG

Angaben zum Träger 

und der Betriebsstätte, 

Name, Vorname und 

Berufbezeichnung der 

Mitarbeiter des Träger 

und der Einrichtung, 

Angaben zu den 

Bewohnern: Name, 

Vorname, 

Geburtsdatum, evtl. 

Erkrankungen, 

Angaben zu den 

Betreuern

Mitarbeiter des 

Trägers und der 

Einrichtung, 

Bewohner der 

Einrichtung, Betreuer 

der Bewohner

Berechtigte Bedienstete der Behörde, 

Regierung von Mittelfranken, bayerisches 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 

Staatsanwaltschft und Polizei,

keine bei Betrieben:              

nach Betriebsaufgabe     

10 Jahre            bei 

Mitarbeitern:      nach 

Beendigung  der 

Berufsausübung 5 

Jahre                            

Bei Bewohnern:          5 

Jahre nach Auszug 

oder Tod                    

72 Ausstellen amtsärztlicher 

Gesundheitszeugnisse

Vollzug des GDVG in 

Verbindung mit der GesZVV

Name, Geburtsname, 

Vorname, 

Geburtsdatum, 

Anschrift, Beruf, 

personenbezogene 

Daten zur 

Krankheitsgeschichte

Probanden gemäß der 

GesZVV

Proband selbst oder auftraggebende 

Behörden gemäß GesZVV

Nein gemäß 

Aktenplankennzeichen 

5004: generell 10 

Jahre; 30 Jahre nur in 

begründeten 

besonderen 

Begutachtungsanlässe

n

72 Schulgesundheitspflege BayEUG, GDVG, Meld DV 

,IFSG, SchulgespflV

Personendaten (Name, 

Vorname, 

Geburtsdatum,Wohnor

t, Gesundheitsdaten 

des betroffenen Kindes 

;Name, Vorname, 

Geburtsdatum,Wohnor

t der 

Personensorgeberechti

gten, 

Staatsangehörigkeit, 

Doktorgrad)

Schüler, 

Vorschüler/Kinder 

und deren 

Personensorgeberech

tigte

Personensorgeberechtigte und Betroffene, 

Schulen, in Einzelfällen Jugendamt,

Nein gemäß EAPl, 

Schulgesundheitsdate

n: bis Ende der 

Schullaufbahn, 

längstens 15 Jahre 

(gemäß Schreiben 

StMUG 23.09.2011



73 Ermittlungen beim 

Auftreten von  

meldepflichtigen 

Infektionskrankheiten

Vollzug des 

Infektionsschutzgesetzes 

(namentliche Meldung nach 

§§ 6,7,9 IfSG, Ermittlungen 

nach § 25 IfSG)

Personendaten (insb. 

Name und Vorname, 

Anschrift, 

Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit), 

familiäres Umfeld, 

berufliche Tätigkeit, 

Besuch von 

Gemeinschaftsein-

richtungen

Erkrankte und deren 

Kontaktpersonen im 

beruflichen und 

persönlichen Umfeld

entfällt nein Hinweise und 

Leitfaden auf 

Grundlage der 

Empfehlungen des 

Bayerischen 

Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(2016): IfSG 10 Jahre, 

Tuberkulose 30 Jahre

73 Meldungen bei V.a. 

Impfschaden; 

Weiterleitung in 

anonymisierter Form

Vollzug des 

Infektionsschutzgesetzes (§6 

Abs. 1 Nr. 3 IfSG)

Personendaten (insb. 

Name und Vorname, 

Anschrift, 

Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit)

geimpfte Person entfällt nein Hinweise und 

Leitfaden auf 

Grundlage der 

Empfehlungen des 

Bayerischen 

Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 

(2016): Impfschaden 

30 Jahre

73 Erfassung von privaten 

Wasserversorgungs-

anlagen/Hausbrunnen; 

Meldungen von 

Überschreitungen bei 

Legionellenbefunden 

Vollzug der 

Trinkwasserverordnung    (§§ 

13, 14b, 15a) 

Personendaten  (insb. 

Name und Vorname, 

Anschrift), Objektdaten

Inhaber der 

Wasserversorgungsan

lage / Brunnen

entfällt nein Einheitsaktenplan: 10 

Jahre

73 Gesundheitsunter-suchung 

von Asylbewerbern nach 

§62 AsylG

Vollzug des Asylgesetzes 

(AsylG)

Personendaten (insb. 

Name und Vorname, 

Anschrift, 

Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit)

Asylbewerber entfällt nein Einheitsaktenplan: 10 

Jahre



75 Schwangerenberatung Schwangerschafts-

konfliktberatung,

Umfassende Beratung und 

Information über alle Fragen 

in Zusammenhang mit 

Schwangerschaft und Geburt,

Praktische Vermittlung von 

Hilfsangeboten, Schutz des 

ungeborenen Lebens

SchKG §§ 1, 2, 5

StGB §§ 218 a, 219

BaySchwBerG Art. 2, 5, 6, 7, 8, 

9, 10

GenDG § 15

Landesstiftung: Name, 

Vorname, 

Geburtsdatum und 

Anschrift des Kindes, 

Name, Vorname, 

Anschrift, der 

Sorgeberechtigeten

Schwangere und 

Eltern, Neugeborene 

und Kleinkinder

Landesstiftung nein nach endgültigem 

Abschluss des 

Vorgangs 6 Jahre

75 Psychosoziale Beratung 

psychisch Kranker und 

suchtkranker Menschen 

sowie deren Angehöriger

Beratung und 

Hilfevermittlung für psychisch 

Kranke und Suchtkranke und 

deren Angehörige mit dem 

Ziel, diesen den Zugang in das 

bestehende Hilfesystem zu 

ermöglichen.                       SGB 

XII § 59

GDVG Art. 13

UnterbrG Art. 3, 7, 9

Name , Vorname, 

Anschrift , 

Geburtsdatum, 

Gesundheitsstatus des 

Betroffenen, Name, 

Vorname, Anschift von 

Bezugspersonen,

Menschen mit einer 

Suchterkrankung oder 

-abhängigkeit, deren 

Bezugspersonen, 

Anghörige, 

Einrichtungen der 

Suchthilfe

Einrichtungen der Suchthilfe keine Nach Abschluss der 

Beratung, spätestens 

nach 3 Jahren

75 Beratung von 

Prostituierten im Rahmen 

den Prostituiertenschutz-

gesetzes

Gesundheitliche Beratung zu 

Fragen der 

Krankheitsverhütung, 

Empfängnisregelung, 

Schwangerschaft, Risiken des 

Alkohol- und 

Drogengebrauchs. ProstSchG 

§ 10

Name, Vorname, 

Geburtsdatum 

Gesundheitliche 

Beratung für 

Personen, die als 

Prostituierte tätig sind 

oder eine solche 

Tätigkeit aufnehmen 

wollen. 

entfällt keine Nach 1 Jahr

Nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten 

(Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).



Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die

Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Wenn Sie in die Verarbeitung durch das Landratsamt Erlangen-Höchstadt durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die 

Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung

wird durch diesen nicht berührt. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft das Landratsamt Erlangen-Höchstadt, ob die gesetzlichen Voraussetzungen

hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.


